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Vorwort 
 

Die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen haben sich neu aufgestellt. Sie integrieren 
die Versorgungsaufgaben im Querverbund. Die Weiterbildung zum/r Geprüfte/n Netzmeister/in 
kommt genau zur richtigen Zeit. Sie bietet Qualifikationen, die Arbeiten in den Gas-, Wasser-, 
Strom- und Fernwärmenetzen aus einer Hand ermöglichen. Nach der Neuordnung der Metall- 
und Elektroberufe und der neuen Weiterbildung zum Netzmonteur war es erforderlich, auch die 
Rechtsvorschriften für die Meister in der Versorgungswirtschaft zu erneuern. Die Rechtsvor-
schrift für den Geprüften Netzmeister löst nun die Rechtsvorschriften für den Rohrnetzmeister 
und den Netzmeister im elektrischen Versorgungsbetrieb ab. 

Die neue Rechtsvorschrift orientiert sich an dem seit 1997 erfolgreichen Modell der neuen In-
dustriemeisterprüfungen und umfasst die betrieblichen Handlungsfelder Gas, Wasser, Fern-
wärme und Strom. Neben der Technik werden auch die Handlungsbereiche Organisation sowie 
Führung und Personal geprüft. Damit werden die Anforderungen moderner Arbeits- und Orga-
nisationsstrukturen berücksichtigt. 

Der Rahmenplan wurde von Sachverständigen der Verbände und der Industrie- und Handels-
kammern entwickelt. Er folgt der Struktur der Rechtsverordnung und ist in zwei Teile, die Fach-
richtungsübergreifenden Basisqualifikationen sowie die Handlungsspezifischen Qualifikationen 
geteilt. Der Rahmenplan bildet gemeinsam mit dem Rahmenplan „Geprüfter Industriemeister – 
Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen/Grundlegende Qualifikationen“ die Grundlage 
für ein Curriculum und ist damit die Basis für die Gestaltung von Prüfungsvorbereitungslehrgän-
gen. Es werden spezifische Qualifikationen vorausgesetzt, die in der Ausbildung zu den aner-
kannten Berufen und/oder durch einschlägige Berufserfahrung erworben wurden.  

Der zweite Teil der Prüfung, der Handlungsspezifischen Teil, umfasst drei integrierende Situati-
onsaufgaben. Sie entsprechen typischen betrieblichen Handlungsaufträgen. Im Lehrgang be-
deutet dies, dass mit komplexen Lernaufgaben auf die Lösung der Situationsaufgaben vorberei-
tet werden sollte.  

Die seit Ende 2003 neu geschaffenen Prüfungen zum Geprüften Netzmonteur ermöglichen den 
im Energie- und Wasserfach tätigen Facharbeitern den Nachweis der Mehrspartenqualifikation. 
Die erfolgreich abgelegte Prüfung zum Netzmonteur wird daher bei der Zulassung zum Netz-
meister besonders berücksichtigt.  

Allen, die an diesem Projekt ehrenamtlich mitgearbeitet haben – vielen Dank.  
Den Lehrgangs- und Prüfungsteilnehmern viel Erfolg! 

 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
Juli 2005 

* �Der Prüfungsteil „Grundlegende Qualifikationen“ ist hier der Vollständigkeit halber erwähnt. Er ist identisch mit allen Industrie-
meisterabschlüssen, unabhängig von der fachlichen Ausrichtung, und in einem separaten Rahmenplan der DIHK veröffentlicht.
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Taxonomie der Lernziele (Anwendungstaxonomie) 
 

Die Prüfungsanforderungen des neu geordneten Geprüften Netzmeisters sind in den Rechts-
vorschriften handlungsorientiert formuliert. Sie sind abgeleitet von den Aufgaben, die Geprüfte 
Netzmeister in den verschiedenen Funktionsfeldern eines Betriebes wahrzunehmen haben. 

Der Rahmenplan ist eine Empfehlung für den Lehrgang, der auf die Prüfung vorbereitet. Er ori-
entiert sich an den Vorgaben der in den Rechtsvorschriften festgelegten Prüfungsanforderun-
gen. Er beschreibt die Qualifikationsinhalte und deren Bestandteile, die dem Lehrgangsteilneh-
mer vermittelt werden sollen, damit er die Anforderungen der Prüfung erfüllen kann. 

Die Anwendungstaxonomien beschreiben handlungsorientiert, wie und in welchem Umfang die 
Qualifikationselemente in die Tätigkeiten der Geprüften Netzmeisters eingehen. Sie sind auf 
das Ziel hin formuliert, also den Abschluss Geprüfter Netzmeister, und beschreiben nicht den 
Weg dahin, also den Lehrgang und die Prüfung. Dabei werden – korrespondierend zu her-
kömmlichen Taxonomien – drei Ebenen unterschieden:  

 
• WISSEN beschreibt den Erwerb von Kenntnissen (Daten, Fakten, Sachverhalte), die not-

wendig sind, um Zusammenhänge zu verstehen. 

• VERSTEHEN beschreibt das Erkennen und Verinnerlichen von Zusammenhängen, um 
komplexe Aufgabenstellungen und Problemfälle einer Lösung zuführen zu können. 

• ANWENDEN beschreibt die aus dem Verstehen der Zusammenhänge resultierende Fähig-
keit zu sach- und fachgerechtem Handeln. 

 

Die Zuordnung der Anwendungstaxonomie sieht wie folgt aus: 

• WISSEN: 

beherrschen (kognitiv), kennen 

• VERSTEHEN: 

analysieren, beurteilen, erkennen, unterscheiden, verstehen, zuordnen 

• ANWENDEN: 

anwenden, auswählen, beachten, beherrschen (praktisch), berücksichtigen, bewerten, dar-
stellen, durchführen, einleiten, einsetzen, entwickeln, erarbeiten, ermitteln, erstellen, festle-
gen, feststellen, führen, gewährleisten, kontrollieren, mitwirken, planen, sicherstellen, steu-
ern, überprüfen, überwachen, umsetzen, unterstützen, veranlassen, vorbereiten, wahrneh-
men 

Die Anwendungstaxonomie gilt solange, bis eine neue genannt ist oder eine höherwerti-
ge Untergliederung folgt. 
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Konzeption mit Stundenempfehlung 
Geprüfter Netzmeister/Geprüfte Netzmeisterin 
 
 Lern- und Arbeitsmethodik 10 UStd. 
A Grundlegende Qualifikationen 400 UStd. 
 1. Rechtsbewusstes Handeln 60 UStd. 
 2. Betriebswirtschaftliches Handeln 120 UStd. 

 3. Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation und 
Planung 80 UStd. 

 4. Zusammenarbeit im Betrieb 70 UStd. 

 5. Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer  
Gesetzmäßigkeiten 70 UStd. 

B Handlungsspezifische Qualifikationen  
I. Handlungsbereich Technik (alternativ) 300 UStd. 
 Handlungsfeld Fernwärme 300 UStd. 
 1. Planung und Bau von Fernwärmeversorgungsnetzen  
 2. Betrieb von Fernwärmeversorgungsnetzen  
 3. Instandhaltung von Fernwärmeversorgungsnetzen  
 Handlungsfeld Gas 300 UStd. 
 1. Planung und Bau von Gasversorgungsnetzen  
 2. Betrieb von Gasversorgungsnetzen  
 3. Instandhaltung von Gasversorgungsnetzen  
 Handlungsfeld Strom  300 UStd. 
 1. Planung und Bau von Stromversorgungsnetzen  
 2. Betrieb von Stromversorgungsnetzen  
 3. Instandhaltung von Stromversorgungsnetzen  
 Handlungsfeld Wasser  300 UStd. 
 1. Planung und Bau von Wasserversorgungsnetzen  
 2. Betrieb von Wasserversorgungsnetzen  
 3. Instandhaltung von Wasserversorgungsnetzen  
II. Handlungsbereich Organisation 210 UStd. 
 4. Kostenwesen 80 UStd. 
 5. Arbeitsplanung, -organisation und Kundenorientierung 60 UStd. 
 6. Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz 40 UStd. 
 7. Recht 30 UStd. 
III. Handlungsbereich Führung und Personal 180 UStd. 
 8. Personalführung 80 UStd. 
 9. Personalentwicklung 70 UStd.  
 10. Managementsysteme 30 UStd. 
  

Gesamtstunden 1.100 UStd. 
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